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9r
Name ütrd Sitz des Ver€ins

l .  Der Verein führt  den Namen r
"R.sscgcfltgclzüchtervcrcin von 1862".,V,

2. Si tz d€s Ver€ins ist  Zwönitz.
D€r V€rein €ingetragen im Ver€insregister des
Amtsg€richts Aue.

52
Z{eck und Aü&tbcr d€s verein6

L D.s Wirken des V€reins gi l t  der Artenhaltung des
Rassegenü8els unter Beachtung ihrer Gesundheit
und L€istungsfähigkeit.

2. Die besondere Förderung eltcr 8efährdeter
Lokalrassen als wicht iger B€itrag zur Heimatpnege.

3. Di€ Verbreitung der RassegeflüSelzucht durch
Förderung von Ausst€llungen, Schulung€n und
Lehrfahrten.

4. Di€ einh€it l i€he Kennzeichnung der Tiere ni t  dem
.nerkannt€n Fußring.

5. Die Ziel€ d€s Vereins sind nicht aufGew.rbc

Eestellt.

6.  Der Verein ist  unpol i t isch und lehnr j€de pol i t ische
Tätigkeit  in s€inen Reihen ab.

7. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
g€meinnülzige Zw€cke im Sinn€ des Abschnittes
"St€uerbegünst igt€ Zwecke" der Abgabenordnung.

8. D€r Verein ist  selbst los tät igi  €r verfol8t  nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

9. Mit t€l  des Vereins dürfen nur für die saizungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendung€n aus Mit teln des
Vereins. Es darfkeine Person durch Äusgaben, die
dem Zweck€ der Körperschaft fremd sind oder
durch unv€rhältnisrnäßi8e hohe VerSüiung
begünst igt  werden.

s3
Struktur dcs VereiDs

Der VereiD besteht aus Ehren und ord€nt l ichen
Mitgl iedern.
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5 4
Erwerb dcr Mltglledschaft

l. Alle Rassegeflügelzüchter, die das r8. L€bensiahr
vollendet haben und die Ziele an€rkenn€n, können
Mitglied im V€rein w€rd€n. ,ugendliche unter I8
Jahren werden beitragsfrei in der lugendgruppe

2. Interess€nt€n der RassegeflüBelzucht könncn dcm
Verein beitrct€n, aüch wenn sie k€in€n €ig.n€n
Tierbestand betreuen.

3. Ihrenmitglieder werd€n von d€r Hauptv€rsammlung
auf Vorschl.g des Vorstandes mit Stimmenmehrheit
g€wählt. zu ihr€r wahl wird vorausg€seizt, daß sie
sich un den Verein und um die Rassegeflügelzucht
besondere verdienste erworb€n hab€n. Sie sind
nicht verpf l ichtet ßeiträge zu bezahlen.

4. Die MitSl i€dschaft  wird durch eine s€hri f t l iche
Beitrittserklärung b€antragt.

S 5 Erlö6chen der Mitgliedsch.ft

Die Mitgl ieds(haft  wird beender durch:

l .  Den Tod

2. Freiwi l l igen Austr i t t ,  d ies€r ist  dem Lvorsi tzenden
schri f t l ich bis 30. September des jewei l igen ]ahres
mitzutei len. De. Austretende ist  v€rpf l ichtet,  den
Vereinsbeilrag bis Ende des laufenden
Geschäftsj .hr€s zu entr ichten uDd auch sonst ige
VerbiDdl ichkeiten zu erfül len.

3. Die Mitgl i€d€rversammlung kann über den
Ausschluß €'nes Mitgl iedes aus dem v€rein
beschl ießen, w€nD das Mitgl ied di€
Voraussetzungen für eine Mitgl iedschaft  nicht oder
nicht mehr erfül l t ,  oder mit  seinen
Verbindl ichk€it€n länger als ein lahr im Rückstand
ist .

4. Das Erlijschen der Miigliedschaft hebt sämtli.he
Anrechte .n das V€reinsvermögen aul
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s6
Rechte der Mitglieder

l .  Al le Mitgl ieder sind berecht igt  die Einr ichtungen
des Ver€ins zu b€nutzen und an d€n
Veranstal tung€n tei lzunehmen. Si€ können Verstöße
ihrer Milglieder gegen ihre Satzung selbständig
ahnden, soweit noch k€in Ehrengerichtsverfahren
eingelei tet  ist .

2.  Jed€s Mitgl ied und Ehr€nmitgl ied hat in der
Iahresbauptversanmlüng und in der
Mitgl ied€rversammlung eine St imme, soweit  es sich
r ichl  um persönl iche Angelegenheiten des
Mitgliedes handelt. Bei Beschlußfässung über
soich€, har sich das betreff€nde Mitglied der
Abst immunE zu enthalten.

s7
Pf,ichten der Mitglieder

l  Di€ Mitgl ieder(!  4) s ind verpf l ichlet die Satzung
sowie die sälzungsgemeßen Beschlüsse einzuhalten.
Insbesondere sind si€ verpf l ichtet die Arbei l  und die
Bestrebungen des Vereins tatkräft ig zu
unterstützten, sowie die von der

Jahreshauptversammlung f€stgelegten
Arbeits leistungen irn Ausstel lungszentrum und bei
Ausstel lungen nachzukommen.

2. Sie sind weiterhin verpflicht€t, d€m Vorstand alle
benöt igten Auskünfte zu ertei len und Ihr€n
finanzi€llen Verpflichtung€n d€m Verein geg€nüber
pünkt l ich nachzukommen.

58
Finanzicrung des Vereins

l  Ub€r die Höhe d€r Mirgl iedsbeirräge und Umlagen
für iedes ceschäftsjahr beschli€ßt die
Jahr€shauptversammlung.

2. Der Kassierer hat im Lauf€ des ces€häftsjahres al le
Einnahmen und Ausgaben gewiss€nhaft  schri f t l ich
nachzuweis€n. Am Ende des Geschäftsjahres ist  die
Kasse abzuschl ießen und ein Finanzbericht
anzufert igen. Das ceschäftsjahr ist  das
Kalend€riahr.

3. Die Kassenführung ist nach erfotgrem Abschluß von
den Kassenprüfern zu prüfen und das Ergebnis der
Jahreshauptversammlung bekannt zu t€ben.
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4. Alle in der V€r€insarbeit tätigen P€rsonen arbeiten
ehrenamtlich. Auslagen sind zu erstatten,
Tagesgeld€r und Aufwandsentschädigungen könn€n
festgel€gt werden.

5. Die in den Vorstandssitzungen, Mitglieder- und
iahreshauptversammlungen gefaßten Beschlüsse
sind s€hriftlich niederzuleger und vom jew€iligen
V€rsammlungsl€iter ünd dem Schriftführe. der
jer{,eiligen Versammlung zu unt€rzei€hnen.

6. Zu jeder Vorstandsitzüng und Versammlung ist ein
Protokoll anzufertigen und in der nächsten
versammlung vorzulesen.

s9
Der Vorstand ünd seine gesettiche Vertretutg

L Der Vorstand s€tzt  s ich zusamm€n:

a) deE r, Vorsitzerden
b) d€n 2. vor6itz€nd€ü
c) dem l. K!$ier€r
d) dem r. Schrifrführer
c) d€E 2. K.ssierer
f) dem 2. Schriftführer
g) dem r. Aü6stellungsl€iter

2. D€r Vorstand wird voD der Jahreshauptversamnlung
aufdie Dauer von dr€i Iabr€n geü'ählt; er bleibt

jedoch auch nach Ablaufder Amtszeit bis zur
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Eine Wi€d€r-
sowie Zwischenwahl ist zulässig. Scheidet ein
Vorstandsmitgli€d in dieser Z€it aus, so ist d€r
Vorstand ber€chtigt, sich durch Zuwahl zu
erganzen.

3. Der Verein v/ird vom r- Vorsitzenden gerichtlich
uDd außerg€fichtlich allein vertret€n. Im übrigen
wird d€r V€reiD im Rechtsverkehr durch den
2. Vorsitzenden und ein weiter€s Vorstandsmitglied

5r0
VoIstanösitzungen

Die Vorstandssitzungen werd€n je nach Bedarfvorn
Vorsitzenden anberaumt. Die ceschäftsführung
obliegt dem Vorsitzenden. Im Falle seiner
Verhinderung wird vom 2. Vorsitzenden vertreten.

51r
MitgliederversarnrDlung

I.  Crundsätzl iche ADgel€8enh€i len des Vereins
unt€rliegen der Entscheidung der
Mitgli€d€rversammlung.

I
J
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2. Einmal im lahr f inder eine
lahreshauptv€rsammlung start .  Die Mitgl ieder
werden hierzu l4 Tage vorher unter Bekanntgabe
der Tagesordnung, s€hri f t l ich eingeladen. Zur
JahreshauptversammluDg werden Ceschäfts-,
Kassen- und Prüfungsb€richt ver lesen und bei
Zust irnmung bestät igt .

3.  Die Beschlußfassung in der Mitgl ied€r- und
Jahreshauptversammlung erfordert  eine Mehrheit
der anwesenden Mitgl ieder.  Bei St immengleichheit
entscheidet die St imme d€s Vorsi tzenden.

4. Anderungen der Satzung erford€rn eine 2/3
Mehrheit  der Anw€s€nden.

sr2
Ausstellungswcsen

Bei Aus.rtellungen gelten die gülrigen allgemeinen Ausstel-
lungsbedingungeo.

s13
Aullösüngel und Schlußbestimmung€n

1. Die Auflösung d€s Vereins kann nur b€schlossen
w€rd€n, wenn weniger als l5 MitSli€d€r den verein
angehör€n.

2. Der VereiD kann durch B€schluß der
Mitgli€dervcrsammlung aufgelöst werden Der
Auf l  ösungsbeschluß bedarf  d€r Zust immung al l€r
anw€senden Mitgl ieder.

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei W€gfall sein€s
bisherigen Zweck€s fällt das Vcrmö8en des Ver€ins
an die Stadtverwaltung Zwönitz,  die es unmittelbar
und ausschließlich für 8em€innützig€ Zwecke im
Sinne dieser Satzung zu v€rwenden hat.  Ein in
Zwönitz wiederentsteheDd€r
Rassegefl ügelzüchterverein hat AnsPruch auf däs
Vermögen.
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914
r^reitarr gcretzlide B€rtiDmüngen

Soweit diese Satzlrng k€ine Reglungen trifft, gelt€n
die g€setzlicher Beslimmung.n.

Vereinsregistcr

$rs
htrefttrct u der S.tarng Nummer 74

Diese Satzüng wurde em 05. Mei 1995 von der
Mittli€derv€rsammlunS iD Zr,önitz einslimmi8 beim
beschlosren. Die!e N.ufassung tritt mit rofortiger
Wirkung in Kraft. Die bisherig€ Satzung d€s
Rass€g€flügelzüchtervcrs€ins Zwönitz e. V. rowi" 

AmtSgefiCht AUe
allc Eeltimmuogen und B€schlüsse, die im
Wid€rspruch zur N€ufassung stehen, sind damit
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